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G R U N D S ÄT Z L I C H E S

1.1 	 Das geistliche Geschehen bei Taufe, Abendmahl und 		
	 den Kasualgottesdiensten

Taufe und Abendmahl sowie die Kasualgottesdienste sind sichtbare Handlun-
gen, in denen der dreieinige Gott selbst durch die Verkündigung des Evange-
liums an Menschen handelt und Menschen darauf mit Glauben antworten.

Gottes Handeln in der Verkündigung des Evangeliums spricht jede und jeden 
einzeln an. In dieser Weise angesprochen sammeln sich Menschen um Wort 
und Sakrament in der einen Kirche Jesu Christi und hoffen auf die Vollendung 
seines Reiches. Die Zugehörigkeit zu der einen Kirche Jesu Christi gründet in 
der Verkündigung des Evangeliums. Die konkrete Sozialgestalt dieser Kirche 
ist auf eine dauerhafte Mitgliedschaft in der Kirche als Institution angewiesen. 
Deshalb besteht die Erwartung, dass Menschen ihrer Taufe unter anderem 
durch ihre Mitgliedschaft in der Kirche Ausdruck verleihen.

Sowohl die Sakramente Taufe und Abendmahl als auch die Kasualgottesdienste 
sind Formen der Verkündigung des Evangeliums, das sich an alle Menschen 
richtet. Allerdings haben die Sakramente Taufe und Abendmahl eine zentrale 
Bedeutung für die Zugehörigkeit zur einen Kirche Jesu Christi; sie sind als kirch-
liche Handlungen unverzichtbar und durch keine andere Handlung zu ersetzen. 
Taufe und Abendmahl ist eigen: Das Wort tritt zum Element hinzu und macht 
es zum Sakrament. Kasualgottesdienste sind liturgische Formen, in denen die 
Kirche Menschen eine geistliche Begleitung und Gestaltung für besondere Er-
eignisse oder lebensgeschichtliche Wendepunkte als segnende Handlung an-
bietet. Es können neue Formen von Kasualgottesdiensten entwickelt werden.

1.2 	 Grundlagen für Taufe, Abendmahl und 
	 Kasualgottesdienste in der Nordkirche

In den unter 1.1 formulierten theologischen Grundsätzen spiegelt sich das 
Selbstverständnis der Nordkirche wider, das in der Präambel ihrer Verfassung 
so beschrieben ist: „In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land versammeln sich Menschen um Wort und Sakrament als Gemeinde Jesu 

Grundsätzliches

4

1.

Diese Grundlinien stellen eine Verständigung über 

wesentliche Aspekte des kirchlichen Handelns bei 

Taufe, Abendmahl sowie bei den Kasualgottes-

diensten in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Norddeutschland (Nordkirche) dar. Persönliche 

Schutzbedürfnisse werden bei der Gestaltung von 

Kasualien gewahrt. Damit wird ein Rahmen für 

Entscheidungen im konkreten Einzelfall gegeben. 

Eine Verständigung über Grundlinien stärkt die 

Gemeinschaft der zur öffentlichen Verkündigung 

Berufenen sowie die geistliche Verantwortung

der Kirchengemeinden, insbesondere der 

Kirchengemeinderäte.



6 7

G R U N D S ÄT Z L I C H E S

kündigung des Evangeliums. Sie nimmt sich aber auch der Menschen in ihrer 
besonderen Situation an. Und sie lädt damit diejenigen, die nicht Kirchenmit-
glieder sind, ein, Mitglieder zu werden.

Bei Taufe und Abendmahl sowie bei Kasualgottesdiensten gehört es zur 
besonderen pastoralen Verantwortung, dass die Pastorinnen und Pastoren 
gegenüber Kirchenmitgliedern und auch gegenüber Nichtkirchenmitgliedern 
das Evangelium von Jesus Christus so zur Sprache bringen, dass darin so-
wohl Gottes Wort als auch die Lebenssituation von Menschen zur Geltung 
kommen. Die Wahrnehmung dieser besonderen pastoralen Verantwortung 
setzt voraus, dass Pastorinnen und Pastoren Zeit haben und sich Zeit nehmen, 
um Menschen im Rahmen der Vorbereitung eines Kasualgottesdienstes zu 
begleiten und den Kasualgottesdienst selbst sorgfältig zu gestalten.

Hat eine Pastorin bzw. ein Pastor Bedenken gegen die Durchführung einer 
Taufe bzw. eines Kasualgottesdienstes, trifft sie bzw. er in seelsorgerlicher 
Verantwortung eine Entscheidung, ob die Taufe bzw. der Kasualgottesdienst 
stattfinden soll oder nicht. Entscheidet sich die Pastorin bzw. der Pastor gegen 
die Durchführung, informiert sie bzw. er unverzüglich sowohl diejenigen, die 
die Taufe bzw. den Kasualgottesdienst wünschen, als auch die zuständige 
Pröpstin bzw. den zuständigen Propst und den Kirchengemeinderat und be-
rät ihre bzw. seine Entscheidung zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit dem 
Kirchengemeinderat. Gegen die Entscheidung, dem Wunsch nach einer Taufe 
bzw. nach einem Kasualgottesdienst nicht nachzukommen, kann von denen, 
die die Taufe bzw. den Kasualgottesdienst wünschen, bei der zuständigen 
Pröpstin bzw. dem zuständigen Propst Einspruch eingelegt werden. Kommt 
in diesem Falle die zuständige Pröpstin bzw. der zuständige Propst zu der 
Überzeugung, dass die Taufe bzw. der Kasualgottesdienst stattfinden kann, 
schafft sie bzw. er die Möglichkeit dafür. Kommt die zuständige Pröpstin bzw. 
der zuständige Propst zu der Entscheidung, dass die Taufe aufgeschoben 
werden soll bzw. der Kasualgottesdienst nicht stattfinden kann, ist ihre bzw. 
seine Entscheidung endgültig. Nach der Entscheidung der zuständigen 
Pröpstin bzw. des zuständigen Propstes informiert die Pastorin bzw. der 
Pastor den Kirchengemeinderat über die Entscheidung.

Christi. Das Evangelium von Jesus Christus gilt allen Menschen“. Daraus folgt 
als Grundhaltung kirchlichen Handelns: „Alle Menschen sind eingeladen, am 
Leben der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland teilzunehmen, 
das Evangelium zu hören und christliche Gemeinschaft zu erfahren“ (Artikel 13 
Verfassung).

Die genannten theologischen Einsichten und Verfassungsgrundsätze bedeuten 
im Blick auf die Taufe: „Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
lädt zur Taufe ein“ (Artikel 1 Absatz 6 Verfassung). Taufen, die in einer der Kir-
chen vollzogen werden, die der Magdeburger Erklärung1 zugestimmt haben, 
werden gegenseitig anerkannt. Die genannten theologischen Einsichten und 
Verfassungsgrundsätze bedeuten im Blick auf das Abendmahl: Die Gemeinden 
werden ermutigt, häufig zum Abendmahl einzuladen. Die Nordkirche hält daran 
fest, dass entsprechend der kirchlichen Tradition die Taufe Voraussetzung für 
die Teilnahme am Abendmahl ist. Weil aber auch beim Abendmahl das Han-
deln des dreieinigen Gottes an erster Stelle steht, wird niemand, die bzw. der 
den ernsthaften Wunsch nach Teilnahme am Abendmahl äußert, abgewiesen. 

Kinder und Jugendliche, die noch nicht konfirmiert sind, sind beim Abend-
mahl willkommen. Nach dem Verständnis der Nordkirche ist die Teilnahme am 
Abendmahl für Menschen, die noch nicht getauft sind, ein deutlicher Schritt 
hin zu dem Entschluss, sich taufen zu lassen. Im Sinne einer ökumenischen 
Abendmahlspraxis ist zu beachten, dass mit den Kirchen, die die Leuenberger 
Konkordie von 1973 unterzeichnet haben, volle Abendmahlsgemeinschaft be-
steht. Außerdem wurde eine gegenseitige Einladung zum Abendmahl mit den 
Altkatholiken 1985 und mit der Church of England in der Meißener Erklärung 
von 1988 verabredet. Die genannten theologischen Einsichten und Verfassungs-
grundsätze bedeuten im Blick auf die Kasualgottesdienste: Kirchenmitglieder 
haben ein Recht auf den Zugang zu Kasualgottesdiensten (vergleiche Artikel 
10 Absatz 2 Verfassung). Ein Kasualgottesdienst kann auch gefeiert werden, 
wenn Menschen, die nicht Kirchenmitglieder sind, danach fragen; ein Anspruch 
auf einen Kasualgottesdienst besteht für sie nicht. Wenn ein Kasualgottesdienst 
auf Anfrage eines Menschen, der nicht Kirchenmitglied ist, gefeiert wird, dann 
dient die Nordkirche nach ihrem Selbstverständnis damit Gott durch die Ver-

1 	Vergleiche die „Vereinbarung über die wechselseitige Anerkennung der Taufe“ vom 29. April 2007 	
	 (ABl.EKD 2013 S.30).
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1.3 	 Gestaltete Pluralität als Rahmen für die Bestimmungen 	
	 der Nordkirche zu Taufe, Abendmahl und den 
	 Kasualgottesdiensten

Für die gegenwärtige Situation der Nordkirche ist es im Blick auf ihre Praxis 
bei Taufe und Abendmahl sowie bei Kasualgottesdiensten besonders bedeut-
sam, dass sich Pluralität zum prägenden Merkmal in allen gesellschaftlichen 
Bereichen entwickelt hat. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. 
Historisch wurzelt diese Pluralität unter anderem in der Erkenntnis Luthers, 
dass jeder Mensch als Einzelner und Einzelne den Glauben verantworten 
muss und kann. Deshalb ist Pluralität unverzichtbarer Bestandteil eines evange-
lischen Kirchenverständnisses. Allerdings orientiert sich kirchliches Handeln 
am Leitbild einer theologisch verantwortlich gestalteten Pluralität. Auf der einen
Seite integriert die Nordkirche eine Vielzahl von Glaubensformen und Glau-
benserfahrungen. Auf der anderen Seite ist sie aber auch in der Lage, kritisch 
zu urteilen und zur Veränderung aufzurufen, wo Lebensverhältnisse, Einstel-
lungen und Entscheidungen Gottes Anspruch an seine Menschen und Gottes 
Liebe zu ihnen widersprechen. Die Bejahung solcher Pluralität war und ist 
allerdings verbunden mit der teilweise schmerzhaften Erfahrung, dass immer 
wieder der Streit der verschiedenen Glaubensvorstellungen ausgetragen 
werden muss. Insgesamt geht es darum, die Vielfalt auf einen gemeinsamen 
Bezugsrahmen, nämlich das Evangelium von Jesus Christus, und auf ein gutes 
Miteinander in der Kirche auszurichten. Dies entspricht dem Verständnis der 
Kirche als „Leib Christi“, von dem Paulus schreibt: „Wie wir an einem Leib 
viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind 
wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern 
Glied“ (Römer 12,4).

Die gesellschaftliche Pluralität bildet sich in der Nordkirche bei der Sakra-
ments- und Kasualpraxis in einer Vielzahl von Traditionen und Modellen ab. 
Sie wird für die kirchlich Handelnden in den individuellen Glaubensvorstellun-
gen und Gestaltungswünschen sowie in den unterschiedlichen Lebens-
bedingungen in städtischen und ländlichen bzw. östlichen und westlichen 
Bereichen der Landeskirche erlebbar.

Durch die Orientierung an einer theologisch verantwortlich gestalteten Pluralität 
in der Kirche kann eine Verständigung über Grundlinien kirchlichen Handelns 
bei Sakramenten und Kasualgottesdiensten formuliert werden, bei der die 
Einigkeit über die Grundlagen nicht notwendig zu Uniformität in der Gestaltung 
führt. Eine solche Verständigung ermöglicht es Kirchengemeinden, Pastorinnen
und Pastoren oder anderen Beteiligten, Zuständigkeiten zu beachten und 
konstruktiv zusammenzuwirken, auch wenn es im Einzelnen gegensätzliche 
Auffassungen gibt.

Innerhalb der theologisch verantwortlich gestalteten Pluralität ist es wichtig, 
das Evangelium so zu verkündigen und zu gestalten, dass es in verschiedenen 
Milieus seine Wirkung entfaltet. Deshalb müssen sich Kirchengemeinden, 
Pastorinnen und Pastoren oder andere Beteiligte auch bei Taufe, Abendmahl 
und Kasualgottesdiensten fragen, wo die kulturell bedingten Formen der 
Verkündigung und Gestaltung passend sind bzw. wo sie verändert werden 
können. Das betrifft ganz wesentlich die Musik (sowohl Livemusik als auch 
Musik von einem Tonträger) bei Taufe und Abendmahl sowie bei den Kasual-
gottesdiensten, weil Musik in diesem Zusammenhang Verkündigung ist. 
Es gilt aber ebenso für alle anderen Formen der Verkündigung.

Für den agendarischen Ablauf von Gottesdiensten anlässlich von Taufe, 
einer Eheschließung (Trauung) und Bestattung stehen Agenden der Vereinig-
ten Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) und der Union 
Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) zur 
Verfügung. Auch für andere Kasualgottesdienste und Gottesdienste aus 
besonderem Anlass haben VELKD und UEK liturgische Handreichungen 
und Musterordnungen herausgegeben. Die liturgische und gottesdienstliche 
Praxis sollte sich an den agendarischen Vorgaben orientieren.



1.4 	 Ordnungsgemäße Berufung der Verantwortlichen 
	 für Taufe, Abendmahl und Kasualgottesdienste

In der Regel sind Pastorinnen und Pastoren für die Durchführung von Taufen, 
Abendmahl und Kasualgottesdiensten verantwortlich. In Ausnahmefällen 
können auch andere Personen, die dafür ebenso ordnungsgemäß berufen 
sind, diese Verantwortung übernehmen (vergleiche Artikel 16 Verfassung). 
Ist dies der Fall, dann gelten die in diesen Grundlinien gemachten Aussagen 
über den Dienst der Pastorinnen und Pastoren ebenso für die Berufenen.

Taufe
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Die Kirche tauft auf Grund des Auftrags Jesu Christi

nach dem biblischen Zeugnis: „Gehet hin und lehret alle 

Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten 

alles, was ich euch befohlen habe“ (Mt 28, 19). 

Die Kirche tauft im Vertrauen auf die Verheißung Jesu: 

„Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden“ 

(Mk 16,16). 

Die Taufe gilt ein für alle Mal; sie wird nicht wiederholt. 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche erkennt alle Taufen 

an, die gemäß dem Auftrag Jesu Christi mit Wasser 

im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes vollzogen werden. 

Der Taufspruch ist ein biblischer Text.
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Bestimmungen der Nordkirche zur Taufe 

2.1
Die Kirche tauft Kinder, deren Sorgeberechtigte die Taufe für sie und gegebe-
nenfalls auf den eigenen Wunsch der Kinder hin begehren2 und Erwachsene, 
die selber die Taufe wünschen (Religionsmündigkeit mit Vollendung des 
14. Lebensjahres). Zur Kindertaufe wird eingeladen, weil Gott grundsätzlich 
Menschen ohne Vorbedingungen annimmt. Auf diese bedingungslose An-
nahme antworten Erwachsene bei ihrer Taufe mit dem christlichen Glaubens-
bekenntnis.

2.2
Jeder Taufe geht das Taufgespräch voraus. Der Taufe Erwachsener geht eine 
Entscheidung voraus. Im Taufgespräch bzw. im Gespräch über den Entschei-
dungsprozess soll unter anderem in angemessener Form der Sinn der Taufe 
als Geschehen zwischen dem dreieinigen Gott und einem Menschen verdeut-
licht werden; ebenso soll auch die Bedeutung dieses Geschehens für das 
Leben im Glauben zur Sprache kommen.

2.3
Mindestens eine oder einer der Sorgeberechtigten soll der evangelischen 
Kirche angehören. Wünschen Sorgeberechtigte, die nicht der Kirche angehö-
ren, weil sie nicht getauft sind, die Taufe ihres Kindes, kann die Möglichkeit der 
eigenen Taufe besprochen werden. Wünschen Sorgeberechtige, die nicht der 
Kirche angehören, weil sie ausgetreten sind, die Taufe ihres Kindes, soll die 
Möglichkeit des (Wieder-)eintritts besprochen werden. Wenn keine oder keiner 
der Sorgeberechtigten Mitglied der evangelischen Kirche ist, kann in besonde-
ren Fällen, etwa wenn andere für die Erziehung im christlichen Glauben Sorge 
tragen, das Kind getauft werden.

2.4
Die Taufe findet im sonntäglichen Gemeindegottesdienst oder in einem öffent-
lichen Taufgottesdienst statt. Die Taufe kann an einem anderen als an den 
üblichen gottesdienstlichen Orten stattfinden; in diesem Fall soll bei Gestaltung 
und Verkündigung darauf geachtet werden, dass der Charakter als öffent-
licher Gottesdienst gewahrt wird. Tauffeste und andere alternative Formen 
gottesdienstlicher Feier sind geeignet, den Zugang zur Taufe zu erleichtern. 
Bei drohender Lebensgefahr des Täuflings ist jede Christin bzw. jeder Christ 
berechtigt zu taufen; über eine so vorgenommene Taufe soll die zuständige 
Kirchengemeinde informiert werden.

2.5
Bei der Taufe eines Kindes versprechen Patinnen und Paten gemeinsam mit 
den Sorgeberechtigten und im Auftrag der Gemeinde, für eine Erziehung ihres 
Patenkindes im christlichen Glauben Sorge zu tragen; sie bezeugen den Tauf-
vollzug und können sich an der Gestaltung des Taufgottesdienstes beteiligen. 
Wenn keine Patinnen und. Paten gefunden werden, soll die Taufe trotzdem 
stattfinden können. Die Sorgeberechtigten schlagen eine bzw. mehrere religi-
onsmündige Personen, die Mitglied einer christlichen Kirche sind und ihre Be-
reitschaft erklärt haben, an der Erziehung des Kindes im christlichen Glauben 
mitzuwirken, für das kirchliche Patenamt vor. Mindestens eine Patin bzw. ein 
Pate soll Mitglied der Nordkirche oder einer anderen Gliedkirche der EKD sein. 
Kirchenmitglieder anderer christlicher Konfessionen können als Patin bzw. Pate 
zugelassen werden, sofern diese Kirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland angehören. Schlagen die Sorgeberechtigten eine 
Person für das Patenamt vor, die einer Kirche angehört, die nicht Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland ist, ist im Einzelfall zu 
prüfen, inwieweit diese Person ein Taufverständnis teilt, wonach die Taufe mit 
Wasser und der Gebrauch der trinitarischen Taufformel notwendige Bestand-
teile sind. Patinnen und Paten müssen getauft sein. Eine Patin bzw. ein Pate 
kann aus wichtigem Grund vom Patenamt entbunden werden. Zur Patin bzw. 
zum Paten kann eine geeignete Person nachbestellt werden. Eine Person, 
die keiner christlichen Kirche angehört oder das evangelische Verständnis der 
Taufe nicht teilt, kann das Patenamt nicht übernehmen. Wenn die Sorgebe-

2 	Nach § 1 des „Gesetzes über die religiöse Kindererziehung“ in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
	 nummer 404-9, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 21 des Gesetzes
 	 vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882) geändert worden ist, entscheidet „die freie Einigung der Eltern“ über die 		
	 Taufe eines Kindes. Wenn über eine Taufe Uneinigkeit zwischen den Sorgeberechtigten herrscht, muss die 		
	 zuständige Pastorin bzw. der zuständige Pastor auf diese gesetzliche Bestimmung hinweisen.
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rechtigten diese Person als besondere Lebensbegleiterin bzw. Lebens-
begleiter für das Kind wünschen, kann sie sich an der Gestaltung des 
Taufgottesdienstes beteiligen und damit ihre Begleitung für das Kind zum 
Ausdruck bringen. Wo es üblich ist, solche Lebensbegleiterinnen bzw. 
Lebensbegleiter „Taufzeugen“ zu nennen, kann dies beibehalten werden.

2.6
Die Taufe soll bei der zuständigen Pastorin bzw. dem zuständigen Pastor 
so angemeldet werden, dass zwischen Taufanmeldung und der Taufe selbst 
ein angemessener Zeitraum liegt.

2.7
Vor dem Taufgottesdienst soll die Geburtsurkunde des Täuflings vorliegen.

2.8
Ein Mensch, der getauft wird, wird Mitglied der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland, sofern sie bzw. er den Wohnsitz im Bereich der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland hat. Sie bzw. er wird 
zugleich Mitglied in einer Kirchengemeinde der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland, in dem jeweiligen Kirchenkreis sowie in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland.

2.9
Die Taufe von Kindern ist aufzuschieben, solange diejenigen, die sorgeberech-
tigt für ein Kind sind, die Taufvorbereitung, insbesondere das Taufgespräch 
verweigern. Die Taufe ist auch aufzuschieben, wenn ein Kind bei der Taufvor-
bereitung Widerspruch gegen den Vollzug der Taufe erkennen lässt. Die Taufe 
ist aufzuschieben, solange eine Sorgeberechtigte bzw. ein Sorgeberechtigter 
der Taufe widerspricht oder die evangelische Erziehung des Kindes abgelehnt 
wird. Die Taufe von Erwachsenen ist aufzuschieben, solange sie nicht an einer 
Taufvorbereitung teilgenommen haben; sie ist aufzuschieben, solange der Ein-
druck besteht, dass der Taufwunsch nicht ernsthaft ist. Das Bemühen der in der 
Kirche Verantwortlichen muss dahin gehen, die Gründe für einen Taufaufschub 
zu beheben, sofern sie nicht im Willen der zu Taufenden selbst begründet sind.

Abendmahl
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3.

Die Kirche feiert Abendmahl aufgrund des Auftrages 

Jesu nach biblischem Zeugnis: „Das tut zu meinem 

Gedächtnis.“ – „Das tut, sooft ihr daraus trinkt, 

zu meinem Gedächtnis“ (vergleiche 1. Kor 11,24f; 

Lk 22,19). 

Auch hier gilt seine Einladung: „Kommt her zu mir 

alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 

erquicken“ (Mt 11,28). 

Menschen, die diese Einladung annehmen, antworten 

darauf, indem sie der vergebenden Liebe Gottes, die 

darin zur Sprache kommt, vertrauen und ihr eigenes 

Leben sowie das Zusammenleben mit anderen 

danach neu ausrichten.
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Bestimmungen der Nordkirche zum Abendmahl

3.1
Nach dem Verständnis der Nordkirche ist die Taufe Voraussetzung für die 
Teilnahme am Abendmahl. Weil aber auch beim Abendmahl das Handeln 
des dreieinigen Gottes an erster Stelle steht, wird niemand, die bzw. der den 
ernsthaften Wunsch nach Teilnahme am Abendmahl äußert, abgewiesen. 
In der Nordkirche sind Kinder und Jugendliche, die noch nicht konfirmiert 
sind, beim Abendmahl willkommen. Eine Vorbereitung und Begleitung von 
Kindern durch deren Familie oder durch die Gemeinde ist wünschenswert.

3.2
Nach der Grundform I des Gottesdienstbuches ist das Abendmahl fester 
Bestandteil des Gottesdienstes. Alle Kirchenmitglieder haben das Recht, 
dass regelmäßig in ihrer Kirchengemeinde oder Einrichtung Abendmahl 
gefeiert wird.

3.3
Es gibt viele Anlässe, bei denen kirchliches Leben in der Feier des Abend-
mahles seinen Ausdruck findet. Wenn das Abendmahl außerhalb des 
Gottesdienstes gefeiert wird, muss der Grundcharakter des gottesdienst-
lichen Mahles erkennbar bleiben. Um Menschen, die am Besuch eines 
Abendmahlsgottesdienstes – etwa durch Krankheit – gehindert sind, die 
Teilnahme am Abendmahl zu ermöglichen, können diese einzeln für eine 
Abendmahlsfeier aufgesucht werden.

3.4
Das Abendmahl wird in beiderlei Gestalt ausgeteilt. Im Ausnahmefall ist der 
Empfang des Abendmahls in nur einer Gestalt (Brot oder Kelch) möglich.

3.5
Das Abendmahl wird mit Wein und Traubensaft oder nur mit Traubensaft 
gefeiert. Wein und Traubensaft können in unterschiedlichen Gruppen ausge-
teilt werden. In der Regel wird das Abendmahl mit dem Gemeinschaftskelch 

gefeiert. Das Abendmahl kann auch mit einem Gießkelch und mit Einzel-
kelchen oder durch Eintauchen (Intinctio) des Brotes in den gemeinsamen 
Kelch gefeiert werden; der Gemeinschaftscharakter des Abendmahls soll 
dabei erkennbar bleiben. Dies gilt auch bei der Nutzung mehrerer Gemein-
schaftskelche.

3.6
Weitere Formen sind möglich, solange sie sich an den hier formulierten 
Grundlinien orientieren. Mit den Elementen ist vor und nach dem Abendmahl 
würdig und sorgsam umzugehen, ohne diese theologisch zu überhöhen. 
Belange der Hygiene sind bei der Austeilung zu beachten.

3.7
Die Verantwortung für die einsetzungsgemäße Feier des Abendmahles 
liegt bei den für diesen Dienst Berufenen. Sie sprechen die Einsetzungsworte 
und leiten die Austeilung. Für den Wortlaut der Einsetzungsworte gilt die 
agendarische Form. Die Spendeworte sollen die Verbindung, die sich im 
Abendmahl zwischen dem sich selbst hingebenden Christus und den 
Empfangenden ereignet, zum Ausdruck bringen („für Dich“).



19

KO N F I R M AT I O N

Gottesdienst anlässlich der 		
Konfirmation

4.1
Die Konfi-Zeit wird durch einen Gottesdienst anlässlich der Konfirmation ab-
geschlossen. Er ist ein öffentliches Fest der Gemeinde. In diesem Gottesdienst 
begrüßt die Kirchengemeinde die Konfirmierten als mündige Mitglieder der Ge-
meinde, die nun selbst verantworten, wie sie als Christinnen und Christen leben. 
Sie lädt zum weiteren Leben in der christlichen Gemeinde ein. Jede Konfirman-
din bzw. jeder Konfirmand sucht sich ihren bzw. seinen Konfirmationsspruch aus.

4.2
Die Konfirmation setzt die Taufe voraus. Für ungetaufte Jugendliche führt die
Konfi-Zeit zur Taufe, wenn sie sich dazu entscheiden. Diese Taufe kann sowohl 
im Gottesdienst anlässlich der Konfirmation als auch in einem anderen Tauf-
gottesdienst erfolgen.

4.3
Zum Zeitpunkt der Konfirmation sollen die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
das 14. Lebensjahr vollendet haben. Eine Konfirmandin oder ein Konfirmand 
kann auch vorher konfirmiert werden, wenn das 14. Lebensjahr kurz nach der 
Konfirmation vollendet wird. Die Entscheidung darüber liegt bei der zuständigen 
Pastorin bzw. dem zuständigen Pastor in Absprache mit dem Kirchengemeinde-
rat und muss vor Beginn der Konfi-Zeit getroffen werden.

4.4 
Jugendliche nichtevangelischer Konfessionen, die sich konfirmieren lassen 
möchten, müssen vorher erklären, dass sie Mitglied der evangelischen Kirche 
werden möchten.

4.5
Möchte eine Jugendliche bzw. ein Jugendlicher neben der Konfirmation an 
einer Jugendweihe oder einer ähnlichen Feier teilnehmen, so sind sie bzw. er 
und die Sorgeberechtigten auf mögliche inhaltliche Widersprüche hinzuweisen, 
wenn der Charakter der gewünschten Jugendweihe dazu Anlass gibt. Nimmt 
eine Konfirmandin bzw. ein Konfirmand an einer Jugendweihe oder einer ähn-
lichen Feier teil, bestehen Bedenken gegen den Vollzug der Konfirmation nur 
dann, wenn ein Widerspruch zum christlichen Bekenntnis gegeben ist.4.
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Die Konfirmation ist von der Taufe her zu verstehen. 

In der Konfirmation kommt der Segen zum Ausdruck, 

mit dem Gott den weiteren Lebensweg der bzw. des 

Konfirmierten begleiten will. Gleichzeitig bringt in 

der Konfirmation ein Mensch seine eigene Haltung 

auf dem Weg des Glaubens durch das Bekenntnis 

zum Ausdruck. 

Der Konfirmationsspruch ist ein biblischer Text.
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E H E S C H L I E S S U N G  ( T R A U U N G )

Bestimmungen der Nordkirche für einen Gottesdienst 
anlässlich einer Eheschließung (Trauung)

5.1
Bei einem Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung (Trauung) soll mindes-
tens eine Partnerin bzw. ein Partner Mitglied der Nordkirche oder einer anderen 
Gliedkirche der EKD sein. Eine Geistliche bzw. ein Geistlicher einer anderen 
christlichen Konfession kann am Gottesdienst beteiligt werden, wenn eine Part-
nerin bzw. ein Partner einer christlichen Kirche angehört, die mit der Nordkirche 
im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland oder 
des Ökumenischen Rates der Kirchen zusammenarbeitet. Ist eine Partnerin bzw. 
ein Partner Mitglied einer anderen christlichen Kirche, kann darauf in Absprache 
mit dem Paar bei der Gestaltung des Gottesdienstes eingegangen werden. 
Ist eine Partnerin bzw. ein Partner nicht Mitglied einer christlichen Kirche, kann 
darauf in Absprache mit dem Paar bei der Gestaltung des Gottesdienstes 
(insbesondere bei den Traufragen) eingegangen werden.

5.2
Bei Beteiligung einer römisch-katholischen Partnerin bzw. eines römisch-katho-
lischen Partners kann eine evangelische Trauung mit oder ohne Beteiligung 
eines katholischen Geistlichen angeboten werden. Dabei wird auf die Möglich-
keit einer auch im Sinne der römisch-katholischen Kirche gültigen Eheschließung 
durch Einholung einer Dispens4 aufmerksam gemacht. Eine katholische Trauung 
mit Beteiligung einer bzw. eines evangelischen Geistlichen ist ebenso möglich.

5.3
Zur Vorbereitung des Gottesdienstes führt die Pastorin bzw. der Pastor ein 
Gespräch mit dem Paar, in dem neben der konkreten Gestaltung über die Be-
deutung des Gottesdienstes im Blick auf das Evangelium und im Blick auf die 
Lebenssituation des Paares gesprochen wird. Das Gespräch ist auch ein seel-
sorgerliches Angebot im Hinblick auf einen prägenden biografischen Übergang.

Gottesdienst anlässlich der 		
Eheschließung (Trauung)3

3 	Seit dem 1. Oktober 2017 gibt es nach staatlichem Recht nur noch die Ehe, sowohl für verschieden- als auch 	
	 für gleichgeschlechtliche Paare. Deshalb wird einheitlich vom „Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung 		
	 (Trauung)“ gesprochen.

4 	Eine Dispens stellt die Befreiung von der sogenannten „Formpflicht“ dar. Sie ist für die römisch-katholische 		
	 Person beim zuständigen katholischen Pfarramt erhältlich.5.
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Die Kirche feiert anlässlich einer Eheschließung von 

Menschen verschiedenen bzw. gleichen Geschlechts 

(oder einer Verpartnerung) einen Gottesdienst 

(Trauung). 

In einem solchen Gottesdienst wird Gottes Wort für 

diese Lebensgemeinschaft ausgelegt und die 

Gemeinde bittet Gott um Beistand und Segen für 

das Paar. 

Die zu Trauenden bekräftigen im Gottesdienst den 

Willen, eine verlässliche und verbindliche Partner-

schaft einzugehen, die von Liebe, Treue und der 

Bereitschaft zur Vergebung geprägt ist, und bringen 

zum Ausdruck, dass sie sich bei diesem Versprechen 

auf Gottes Liebe und Vergebung verlassen. 

Der Trauspruch ist ein biblischer Text.
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5.4
In der Stillen Woche sowie in der Woche vor dem Ewigkeitssonntag sollen 
wegen des besonderen Charakters dieser Tage keine Gottesdienste 
anlässlich einer Eheschließung (Trauung) stattfinden.

5.5
Vor dem Gottesdienst soll das Paar seine bestehende Ehe bzw. Lebens-
partnerschaft5 nachweisen.

5.6
Der Gottesdienst findet in der Regel an einem der üblichen gottesdienst-
lichen Orte derjenigen Kirchengemeinde statt, in der er angemeldet wird. 
Der Gottesdienst kann an einem anderen Ort stattfinden; in diesem Fall 
soll bei Gestaltung und Verkündigung darauf geachtet werden, dass der 
Charakter als Gottesdienst gewahrt wird. Gottesdienste anlässlich einer 
Eheschließung sind öffentlich6.

5 	 Auch wenn seit 2009 das staatliche Verbot, eine kirchliche Trauung ohne standesamtliche Eheschließung 		
	 bzw. Verpartnerung stattfinden zu lassen, aufgehoben ist, bestehen die Gliedkirchen der EKD auf einer 		
	 vorhergegangenen standesamtlichen Eheschließung. Vergleiche dazu EKD-Texte 101 „Soll es künftig kirchlich 	
	 geschlossene Ehen geben, die nicht zugleich Ehen im bürgerrechtlichen Sinne sind? Zum evangelischen 		
	 Verständnis von Ehe und Eheschließung – eine gutachterliche Äußerung“ (https://bit.ly/2CvqsOE).

6 	 Zur Gestaltung vergleiche auch die Handreichung „Dem Segen Raum geben. Die Trauung gleichgeschlecht-
	 licher Paare in der Nordkirche“ siehe www.kirchenrecht-nordkirche.de/list/begruendung/materialien 2021, 
	 S. 24ff.

Gottesdienst anlässlich einer 	
Bestattung

6.
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Die Kirche feiert anlässlich der Bestattung eines 

Menschen einen Gottesdienst. Sie hält bei allen 

Veränderungen in der Trauerkultur daran fest, 

dass die Verstorbenen bei Gott aufgehoben und 

dennoch eine Zeit sowie ein Ort des Trauerns für 

die Trauernden heilsam sind. 

An die Taufe als Aufnahme in die Heilsgemeinschaft 

mit Christus soll erinnert werden. Die Gemeinde 

bittet für die Verstorbene bzw. den Verstorbenen um 

Gottes Beistand. Sie gestaltet sowohl ihren eigenen 

Verlust als auch den Ausdruck des Leids der Trauern-

den vor Gott und erbittet den Beistand des Heiligen 

Geistes. 

Sie vergegenwärtigt sich die Hoffnung auf Auf-

erstehung der Toten, die in der Auferstehung Jesu 

von den Toten ihren Grund hat. 

Grundlage für die Verkündigung ist ein biblischer 

Text.

https://www.kirchenrecht-nordkirche.de/begruendung/60475.pdf
https://www.kirchenrecht-nordkirche.de/begruendung/60475.pdf
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B E S TAT T U N G

Bestimmungen der Nordkirche für einen Gottesdienst 
anlässlich einer Bestattung

6.1
Ein Gottesdienst anlässlich einer Bestattung kann auf Wunsch der Angehörigen 
als gestaltete Abschiednahme der Gemeinde von einem ihrer Glieder stattfin-
den – auch dann, wenn die Angehörigen der verstorbenen Person selbst nicht 
Mitglieder einer Kirche sind. Ein Gottesdienst anlässlich einer Bestattung kann 
auf Wunsch trauernder Gemeindeglieder als Ausdruck der Seelsorge und An-
teilnahme stattfinden – auch dann, wenn die verstorbene Person selbst nicht 
Mitglied einer Kirche war. Insbesondere ungetauft verstorbene Kinder werden 
auf Wunsch der Sorgeberechtigten als Ausdruck des Erbarmens Gottes über 
alle Menschen ohne Einschränkung kirchlich bestattet. Gleiches gilt für totgebo-
rene Kinder und Föten. Darüber hinaus kann ein Gottesdienst anlässlich einer 
Bestattung stattfinden, wenn anderweitig keine würdige Bestattung möglich ist.

6.2
Die Entscheidung, ob anlässlich der Bestattung eines Menschen, der nicht 
Mitglied einer Kirche ist, ein Gottesdienst stattfindet, trifft die Pastorin bzw. der 
Pastor, die bzw. der diesen Gottesdienst leiten soll. Bei der Entscheidung soll 
das Verhältnis der verstorbenen Person zur Kirche und ihr bzw. sein zum 
Ausdruck gebrachter Wille berücksichtigt werden.

6.3
Wird ein Gottesdienst anlässlich einer Bestattung eines keiner christlichen 
Kirche angehörenden Menschen durchgeführt, so soll diese Tatsache in 
diesem Gottesdienst in geeigneter Weise angesprochen werden.

6.4
Ein Gottesdienst anlässlich einer Bestattung kann gehalten werden, wenn 
bei einem Mitglied einer anderen christlichen Kirche der zuständige Geistliche 
an der Ausführung gehindert ist.

6.5
Jedem Kirchenmitglied steht unabhängig von seinen Lebens- oder Todes-
umständen ein Gottesdienst anlässlich einer Bestattung zu.

6.6
Der Gottesdienst anlässlich einer Bestattung hat zwei Teile: die Feier – in der 
Regel in Kirche, Kapelle oder Trauerhalle – und die Beisetzung; sie stehen in 
erkennbarem Zusammenhang, müssen jedoch nicht unmittelbar aufeinander 
folgen. Als Zeichen der Achtung vor einem verstorbenen Menschen und zur 
Begleitung der Angehörigen ist eine Aussegnung wünschenswert. Gottesdienste 
anlässlich einer Bestattung sind öffentlich.

6.7
Für die Gestaltung eines Gottesdienstes anlässlich einer Bestattung trägt die 
Pastorin bzw. der Pastor die Verantwortung im Rahmen der Ordnung der Kirche. 
Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass die christliche Verkündigung nicht 
durch Nachrufe oder andere Gestaltungselemente unklar wird; gleiches gilt auch 
für die Auswahl der Musik. Der Gemeindegesang soll als gegenseitige Tröstung 
und Zeugnis der christlichen Hoffnung nach Möglichkeit beibehalten werden.

6.8
Vor dem Gottesdienst anlässlich einer Bestattung soll die Sterbeurkunde vorliegen.

6.9
Grundsätzlich ist die jeweilige Wohnsitzgemeinde der Verstorbenen bzw. des 
Verstorbenen bzw. die Kirchengemeinde, in die sie bzw. er umgemeindet war, 
für den Gottesdienst anlässlich einer Bestattung zuständig. Der Gottesdienst fin-
det in der Regel an einem der üblichen gottesdienstlichen Orte der betreffenden 
Kirchengemeinde statt. Der Gottesdienst kann an einem anderen Ort stattfinden; 
dabei soll bei Gestaltung und Verkündigung darauf geachtet werden, dass der 
Charakter als Gottesdienst gewahrt wird. Wird für den Gottesdienst ein anderer 
Ort als der übliche gewünscht, so liegt die Entscheidung darüber bei der an-
gefragten Pastorin bzw. dem angefragten Pastor – dies gilt insbesondere dann, 
wenn die gewünschte Örtlichkeit mit einer längeren Anreise oder sonstigen 
außergewöhnlichen Belastungen verbunden ist. 

Lehnt die zuständige Pastorin bzw. der zuständige Pastor den Gottesdienst 
anlässlich der Bestattung einer Person ab, darf eine andere Pastorin bzw. ein 
anderer Pastor ihn nur übernehmen, wenn die zuständige Pröpstin bzw. der 
zuständige Propst zustimmt.
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W E I T E R E  G O T T E S D I E N S T E

7.1
Neben den klassischen Kasualgottesdiensten Konfirmation, Trauung/Segnung 
und Bestattung haben sich weitere Formen der gottesdienstlichen Begleitung 
von besonderen Anlässen entwickelt. Beispiele dafür sind: Tauferinnerung, 
Konfirmationsjubiläen, Traujubiläen, Krankensegnungen (-salbungen), Seg-
nung beim Umzug in eine neue Wohnung, Segnung von „Geburtstagskindern“ 
in einem Segensgottesdienst, Segnung von Liebespaaren am Valentinstag, 
Gottesdienste zu Beginn oder am Ende eines Kindergartenjahres, Gottes-
dienste zu Beginn oder am Ende eines Schuljahres, Gottesdienst anlässlich 
des Schulabschlusses, Segensandachten bei der Einweihung von öffentlichen 
Gebäuden (Feuerwehrhäuser und Ähnliches) oder die offenen Angebote im 
Rahmen der Pop-Up-Church.

7.2
Die Nordkirche begrüßt es, wenn neue Formen der gottesdienstlichen Beglei-
tung bei besonderen Anlässen entwickelt werden. Damit soll deutlich werden, 
das Gottes Wort in vielen Situationen des Lebens zum gemeinsam gehörten 
und gefeierten Evangelium werden kann.

7.3
Eine Eintragung in ein Kirchenbuch erfolgt bei solchen weiteren Gottes-
diensten aus besonderem Anlass nicht.

7.4
Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass der Charakter als öffentlicher 
Gottesdienst bzw. als gottesdienstliche Andacht gewahrt wird.

Weitere Gottesdienste aus 			 
besonderem Anlass

7.5
Die Wahrnehmung dieser besonderen pastoralen Verantwortung setzt 
voraus, dass Pastorinnen und Pastoren Zeit haben und sich Zeit nehmen, 
um Menschen im Rahmen der Vorbereitung dieser Gottesdienste zu 
begleiten und die Gottesdienste sorgfältig zu gestalten.

7.6
In strittigen Fällen berät sich die verantwortliche Pastorin bzw. der verant-
wortliche Pastor mit dem Kirchengemeinderat, mit anderen Pastorinnen 
oder Pastoren oder der zuständigen Pröpstin bzw. dem zuständigen 
Propst.

7.
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